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Entwicklungslinieh 1mM Schulwesen
Von Dr aules

dıe Schulgestaltung en Zeıten 1n ewegung sein, sich ständig
andern muß, ist für jeden klar, der der Schule die Lebensaufgabe

erkennt, dıe sıe 1n olk un Staat WIr  1C hat Eıne Schule, die nıcht teıl-
nahme den Wandlungen der Zeıt, waäare ohl keine gute. Unter der Herr-
schaft der W eimarer V erfassung konnte uch eın „Sperrartikel“ der
Verfassung nıcht verhindern, daß sıch 1in den Bereichen, die diese Ver-
fassungsvorschrift „stillegen‘“ wollte, dennoch tiefgreifende Veränderungen
vollzogen

So iıimmt es enn nıcht wunder, daß auch heute die Schule, saämtlıche
„innern un:! außern Schulangelegenheiten‘‘, u{is stärkste VO  w} den wirken-
den Kräften der eıt beeinflußt werden. Dieser 'Tatsache se1 1m olgenden
An Hand der großen Fragenkomplexe weltanschaulicher Schulgestaltung
Bekenntnisschule, Religionsunterricht, Privatschule nachgegangen.

Wenden WIr uns zunächst der Bekenntnisschulfirage
In e wurden Ostern 1934 die ort och bestehenden Bekennt-

nısschulen miıt einem Schlage aufgelöst. Das hessische Staatspresseamt
teilte azu dem 15 Mai 1934 U, . Folgendes mıiıt

„Nur 1n wenigen früher VO Zentrum beherrschten Orten hatten sıch
bis VOT kurzem die konfessionel getrennten Schulen halten können. Dem
unsche der Jetzt nationalsozialistischen Bevölkerung entsprechend WUurTr-
den 1m Frühjahr 1934 Abstimmungen vorgeNoMmMeN. Diese Abstimmungen
erfolgten autf run der Bestimmungen des Hessischen V olksschulgesetzes,
die insoweit mıiıt dem 1mMm Sommer 1933 mit der katholischen Kirche ab-
geschlossenen Reichskonkordat vereinbar siınd. In einem parıtätischen Ab-
stımmungsverfahren wurde mit geradezu überwältigender ehrhe1ı
samtlıchen ÖOrten dıe mwandlung der evangelıschen un! katholischen
Konfessionsschulen in Simultanschulen beschlossen Mıiıt Begınn des
Schuljahres 1934 g1ibt also NUur och Sımultanschulen Hessen.‘“‘

ach der Reichsschulstatistik von IO02I gab in Hessen och 139 EVAaN-

gelıische un katholische Bekenntnisschulen. Infolge der den Bekenntnis-
chulen wenı1g günstigen Bestimmungen des hessischen olksschulgesetzes
VO: 25 Oktober I021I sank die Zahl der Bekenntnisschulen bis ZU Jahre
1027 aut 27 evangeliısche un! 8 katholische Bekenntnisschulen. Die Be-
kenntnisschulen eianden sıch iın der Hauptsache in kleineren Orten, nıcht
1n den größeren Städten Von den insgesamt 146 024 Schulkindern des
Schuljahres 1926/27 esuchten 13 893 die Sıimultanschule, 44306 die EeVal-

gelische un 40695 die katholische Schule
Be1 der rhebung tüur das Schuljahr 1931/232 bestanden be1 1NS-

gesamt 0997 Schulen och 26 evangelische un! 26 katholische BekenntniSs-
schulen. Von den 16  ©O 732 chulern besuchten 158 1406 die Simultanschule,
5119 die evangelische, 54067 dıe katholische Schule Von den 3861 ehr-
aäften 2585 evangelisch, 1214 katholisch, israelitisch un 41
Sonstige.
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Die restlose Beseitigung der Bekenntnisschule 1n Hessen ist außerst
schmerzlic Sie wurde ermöglıcht Urc eın ausgesprochen simultanschul-
freundliches alteres Landesgesetz. Es ann TIestgestellt werden, daß in
andern ern des Reiches gleich ungünstige Bestimmungen aum
vorliegen. ach dem preußıischen Volksschulunterhaltungsgesetz AAn ist,
W1e das Oberverwaltungsgericht 1n einem eachtenswerten Urteil VO

eptember 192 entschieden hat, die Zusammenlegun VO ZzwWwel Be-
kenntnisschulen einer Simultanschule nıcht möglich Die Anwendung
der Garantieklausel des Art 23, atz des Reichskonkordates, wonach die
Beibehaltung katholischer Bekenntnisschulen gewährleıistet bleibt, wurde 1m

Hessen schon deshalb nıcht 1n Betracht SCZOSCNH, weıl ach der herr-
schenden Auffassung die Bestimmungen des Reichskonkordates och des
Erlassesvon Durchführungsbestimmungen edüurten, der V erwaltungs-
DraxIıs anwendbar werden. Darüber hinaus ist Jjedoch och Z beachten,

die gleichzeitige Aufhebung samtlıcher Bekenntnisschulen eines Landes
Urc gleichartige stimmungsakte 1n den Gemeinden einen Vorgang
darstellt, der früher aum 1n das Blıckteld schulrechtlicher rwägungen
TrAat. Es Wwıird notwendıig seın, eine Möglichkeit, Ww1e S1e sıch 1m all Hessen
gezeigt hat, bei der Ausführung des Reichskonkordates mıiıt 1n Betracht
zıehen, sicherzustellen, die Garantieklausel des AÄArt 2 atz des
Reichskonkordates, welche die Bekenntnisschule als Institution schützt,
ıhren Sınn erfüllen kann

In Baden, dem zweıten großen Simultanschulland, ist er dem
2 Januar eın olksschulgesetz ergangen, das ın jeder Hınsıcht
uch ber en hinaus sehr bemerkenswert iıst Dieses Gesetz stellt nıcht
nNnur se1it langer eıt den ersten Versuch ar; das Volksschulwesen seiner
Gesamtheit gesetzgeberisch ordnen; der Versuch gewinnt vielmehr be-
sondere Bedeutung Urc. die Tatsache, daß 1er eın erster Ansatz Zu

Kodifizierung des schulischen ollens des Natıionalsoz.ialısmus gemacht
wird.

Vergleicht TI1E)  3 die Neuregelung mıiıt den ısherigen Verhältnissen
aden, dıe ihre gesetzliche Grundlage 1m Schulgesetz VO: Juli IQIO
hatten, ist festzustellen, daß die kennzeichnenden Elemente der badı-
schen Schulgestaltung insofern iortbestehen, als neben der ekenntnismäßig
ungeteılten Schule jene weıtgehende Überlassung der Besorgung un! ber-
wachung des Religionsunterrichts die Reliıgionsgesellschaften, welche
tür en charakteristisch Waäal, erhalten bleibt Im einzelnen lıegen jedoch
einıge beachtliche Abweichungen VOT.

In der Umschreibung der Aufgabe der Volksschule ist zunächst der
eıt entsprechend dıe Auffassung des Nationalsozialismus nach-

drücklich ZU Ausdruck gebrac worden. Die Grund- un! Hauptschule
hat ach dem Gesetz die Aufgabe, den Jugendlichen auf dem augrun VO

Blut, oden, olksgemeinschaft un!: Relıgiosität ZU charaktervollen
deutschen Menschen erziehen und ihn ZUu verantwortungsbewußten
deutschen Staatsbürger VO:  - hingebender Pflichterfüllung 1m Dienste der

„Schule und Erziehung‘‘ (1927) 138
Gesetzes- und Verordnungsblatt 1034,
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eutschen olksgemeıinschaft heranzubilden Als Lehrer darf 1Ur berufen
werden, wWer neben der vorgeschriebenen Vorbildung dıe Gewähr aiur
bietet, d jederzeit TuC  os für die deutsche olksgemeinschaft un!:
den nationalsozialıstischen Staat eintritt.

Ist, Ww1e bereits erwähnt, dıe Besorgung un Überwachung des Religions-
unterrichts Urc die Religionsgesellschaiten grundsätzlıch WwWw1e€e bısher
halten geblieben, sıch doch hinsıchtlic der Aufstellung der ehr-
plaäne eine Abweıchung VO den bısher geltenden Grundsätzen. Diıese Ab-
weıchung 1Sst Urc  as Reichskonkordat bedingt ährend ach dem ba-
dischen Schulgesetz VO IQIO der gesamte ehrplan für den Relig1i0ns-
unterricht von der oberen geistlichen Behörde aufgestellt wurde, welche
dıe Ausführung Urc ıhre Beamten überwachen un! Prüfungen ber den
Religionsunterricht vornehmen lassen konnte, SO werden ach dem
Gesetz dıe Lehrpläne un!:! ebenso der eNrsto uUun: dıe Auswahl der ehr-
bücher TUr den Religionsunterricht Eınvernehmen mıt den obersten
kırc  iıchen eNorden seitens der staatlıchen Unterrichtsverwaltung fest-
geSetzt.

Von sehr wesentliıcher Bedeutung 1st VOT allem, sıch dıe besondern
Bestimmungen ber dıe Berücksichtigung des relig1ösen Bekenntnisses der
Schülerschafit be1 der Besetzung der Lehrerstellen, W1€e sS1e das alte adısche
Schulgesetz enthielt, 1n dem Gesetz nıcht mehr en des alten
badıschen Schulgesetzes VO Julı I9IO hatte folgenden Wortlaut:

‚ (I) Be1i der Besetzung VO  - Lehrerstellen AIl Volksschulen soll auftf das
relig1öse Bekenntnis der dıe Schule besuchenden Kinder tunlichst
Rücksicht DE werden.

(2) Insbesondere wırd bestimmt:
i E An Schulen, die NnUur Kinder eıne Bekenntnisses unterrichten

aben, solilen 1Ur Lehrer des etr. Bekenntnisses angestellt werden.
Gehören die Schu  inder verschiedenen Bekenntnissen un: ist
ach deren Gesamtzahl NnUur eın Lehrer erforderlich (S 26 dieses
Gesetzes), wiırd dieser dem Bekenntnis der ehrneır der Schü-
ler EeNTNO:  en.

Wenn eine Volksschule miıt mehr als einem Lehrer von chulern VeEeLr-(3)
schiedener Bekenntnisse besucht wiırd, soll, wenn dıe Zahl der
Schu  iınder des Bekenntnisses der Miınderheıt dauernd ber 40 be-
tragt, eine dieser Lehrerstellen, uUun! wWenNnn AI der Schule mehrere
auptlehrerstellen errichtet sind, eine Hauptlehrerstelle mit einem
Lehrer Aaus dem Bekenntnis der Minderheıiıt besetzt werden.

(4) W enn einer VO'  - Schülern verschı:edener Bekenntnisse besuchten
Volksschule niolge des Schülerrückganges dıe einzıge mıit einem
Lehrer des Bekenntnisses der Mıiınderheit besetzte ehrerstelle ın
Wesgfall kommen hat Uun!: eıne Aushıilfsleistung 1in Erteijlung des
Religionsunterrichtes die Kınder dieses Bekenntnisses Urc.
einen benachbarten Lehrer nıcht möglıch ist, soll dıe Stelle, sotern
der Schülerrückgang NUur vorübergehend ist, einstweılen aufrecht e-

halten bleiben.‘‘
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Wenn nıcht die Volléugsbes‘timmungen dem neuen badischen Volks-
schulgesetz diesbezüglıch och Ergänzungen bringen, so braucht also dıe
Berücksichtigung der bekenntnismäßigen Zusammense tzung der Schüler-
schait beı der Besetzung VO  e} Lehrerstellen küniftig Baden nıcht mehr

eriolgen. Um dıe Bedeutung dieser Frage 9 ist beachten,
daß schätzungsweise 1/3 er badıschen V olksschulen Sanz der 1mM wesent-
lıchen VO  $ Schülern 1Ur eines Bekenntnisses besucht werden.

Eıne der wichtigsten Grundfragen der Berücksichtigung bekenntnis-
mäßiger Zusammenhänge in der Erziehung ist dıe C 11 u Das
Reichskonkordat tragt dieser Tatsache 1n Art 24; Abs echnung,
ach ‚1 Rahmen der allgemeınen Berufsausbildung der Lehrer Eıinrich-
en geschafifen werden, die eine Ausbildung katholischer Lehrer ent-
sprechen den besondern Erfordernissen der katholischen Bekenntnisschule
gewährleisten‘‘. Die Auslegung dieser Vorschrift des Konkordates bedarf,
WIe sıch kurz ach der Veröffentlichung des Konkordates in Presseerklä-
LIUNSCNH zeıigte, och besonderer Feststellung.

In euß bestehen dıie katholischen Hochschulen tür Lehrerbildung
1in Bonn un! Beuthen fort Die rage der Errichtung weıterer katholischer
Hochschulen für Lehrerbildung ist  © insofern nıcht akut, als der Bedarf
katholischen Lehrkräften beiderlei Geschlechts 1m Augenblick och g_
ec iıst Der Ausbau der übrigen Hochschulen für Lehrerbildung ın
Preußen vollzıeht sıch hne Bezugnahme auftf den konfessionellen Charakter
der in Frage stehenden Institute Dies gılt VO  w} den neuerrichteten Hoch-
chulen tür Lehrerbildung in Lauenburg und Weilburg SOWI1e den wieder-
eröffneten Hochschulen in Frankfurt d.,. . Hannover und Cottbus.

Der künftigen Gestaltung der Lehrerbildung 1n Preußen kommt ohl
schon deshalb heute verstärkte Bedeutung Z weıl das preußische iniste-
r1UumM für Wiıssenschaft, Kunst un:! Volksbildung und das eichsministerium
für Erziehung, Wissenschaft un Volksbildung 1ın einer and vereinigt
Sind. Bemerkenswert ist 1n diesem Zusammenhang auch, daß sowohl
Ernst Krieck! WI1Ie Staatssekretär W ılhelm Stuckart® dıe Hoch-
schule tüur Lehrerbildung als die Zukunftsform für die Ausbildung der
Volksschullehrer 1n Deutschland bezeichnen. Die Hochschule für Lehrer-
bıldung 1St aber ın Preußen 1n iıhrer Kıgenart starksten ausgeprägt Ver-
zeichnet sSe1 Ierner, daß die württembergische Unterrichtsverwaltung ÜUrz-
lıch Bezugnahme aut das preußische Muster eine Neuordnung der
Lehrerbildung ankündigte.

Zur innern Ausgestaltung der künftigen Lehrerbildung 1sSt auftf die sehr
bemerkenswerte eue Lehrordnung tUur dıe ayrischen Lehrer-
und Lehrerinnenbildungsanstalten VO I3 prı 1934 hinzu-
weıisen Für dıe Auslese des Lehrstoffes 1n dieser Ordnung WAaTrT, w1e in
der Einleitung gesagt wiırd, „dessen Bedeutung tur dıe vordringlichsten

Vgl dazu den Ministerialerlaß VO I Dez 1033, Zentralbl. 1034,
„Volk 1m Werden‘‘, Heft (1934) 104
„Volk 1m Werden‘‘, Heft (1934) 205.
Bayriısches Staatsministerium tür Unterricht und Kultus, Nr. I1 8743

x Aprıl 1034.
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ufgaben des deutschen Lehrersals weltanschaulıich-sıttliıc begründete,
national und sozıal gerichtete Erzieherpersönlichkeit entscheidend‘‘. In der
zukünftigen Lehrerbildung soll der Vorzug wesenhaft deutschen Ge-
prasgesS och stärker betont werden als bisher. ‚„Daher bıldet neben der
eutschkunde Sınne (Religion® deutsche sSprache,
Geschichte un Erdkunde) die 1ologie als Unterrichtsfach un als Unter-
riıchtsprinzıp dıe zweıte tragende aule Neubau der ehrerbi  ungs-
anstalten als deutsche Schulen

Wiıchtigste Auigabe be1 der Bıldung der Volksschullehrer solil cdie
Weckung des natiıonalpolıtischen Bewußtseins und dıe Herausarbeıtung

rassıschen völkıschen Weltbildes sC111, Von diesen Zielen soll dıe
SaNZ-C ildungs- und Erziehungsarbeit durchdrungen se1n.,. Wo sıch
s Unterricht Gelegenheıit bietet soll diese Ceue Eıinstellung bewußt Aus-
TuUuC en Immer wieder sollen alle Schüler überprüft werden auf iıhre
Geeignetheit als zukünftige nationalsozialistische wahre deutsche olks-
erzieher.

Unbedingt wird gefordert, daß der Unterricht lebensnah und CI-
wartsbetont erteılt wırd Nur solche ehrbücher dürten verwandt werden,
dıie vorzüglıch sınd die Jugend den Geist des Deutsch-
an einzuführen. Jede Gelegenheit muß genutzt werden, dem Schüler
das gewaltıge deutsche Gegenwartserleben nahezubringen In diesem Sınne
sSınd Presse, Versammlungen, undiun Theater, Lichtbildvorführungen,
Vorträge, musıkalısche Veranstaltungen un Feierstunden e1in W esens-
bestandteil der deutschen Schule

In den Stundentateln finden sich be1 der Bemessung der einzelnen Unter-
richtsfächer un:! der Gesamtstundenzahl erheblıiıche Abweıichungen VO  n den
bısherigen Stundentateln Die Gesamtstundenzahl wırd den Lehrer-
bıldungsanstalten zehn vermındert, den Lehrerinnenbildungsanstalten

eun,. In sämtlıchen Klassen eın Stunde C fort Weıter-
hın wırd VOTLr em der mathematische Stofikreis Gunsten der national-
soz1ialıstıischen Grundsätze eingeschränkt un! die Fremdsprachen werden
autf das Mindestmaß herabgesetzt Wesentlı:che Verstärkung rfährt der
Unterricht den S u Nn , dıie Stundenza sämtlichen
Klassen re1l aut sechs erhöht wiırd.

Im auitie des Schuljahres 1934 sollen die Eirfahrungen mit der
Ördnung gesichtet un geklärt un Urc die Anstaltsvorstände enk-
schrıtten dem Staatsministerium unterbreitet werden. Diese Vorschläge
en annn Grundlage seıin f{uür den endgültigen Ausbau der Lehrerbildung

Hinsıchtlic der weltanschaulichen Ausrichtung der Lehrerbildung
decken sıch die Bestrebungen der Ordnung Bayern mi1t den AÄAus-
ührungen, die Staatssekretär VO Reichsministeriıum für
Wissenschalit, Erziehung un Volksbildung der Zeitschrı „ Volk und
Werden:‘‘ machte: „Im ittelpunkt der weltanschaulı:chen chulung muß
eine totale Wissenschafit VO  n olk un Staat stehen dıe alle Lebens-
beziehungen VO olk un Staat umfaßt die Lebensgrundlagen un Be-

62 Sperrung VOo Vert
eft (1934) 205
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dingungefi SOWI1Ee den geschichtlichen Werdegang auifzeıigt und eine national-
sozialıstische Staats-, Rechts-‚ Wiırtschafts- un Kunstlehre einschließt.
Insbesondere sollen die küniftigen Lehrer dıe Grundzüge der Rassenkunde
Un Vererbungslehre kennen lernen. uch 1er kommt indessen nıcht
1Ur darauf d das notwendiıge Einzelwissen erwerben; wichtiger och
ist die herrschende polıtische un! geschichtliche Bedeutung des Rasse-
gedankens sehen un erfassen.“‘

Der zweiıte große Fragenkomplex, der 1er behandeln 1St, Detrifit dıe
Stellung des 1g 10 C rı 5 Hier ist zunächst 9 daß
der 1mM Jahre 1933 in der Presse gelegentlic erwähnte Entwurf eines
Reichsgesetzes betreftend den Keligionsunterricht bisher nıcht Zu AÄAus-
Iührung gekommen ıst ach der Machtübernahme Urc dıe nationalsozia-
listische Bewegung wurde seıtens verschiedener maßgebender Stellen dıe
Absıcht geäußert, alle Kinder ZU Teilnahme Religionsunterricht zZzu
verpflichten. Die sächsische Unterrichtsverwaltung sprach 1Ea Erlaß
VO' IS Aprıl 10934 eine solche Verpflichtung ZUuerst ausdrücklich aus.
ach Meldungen hat dıe sachsische Unterrichtsverwaltung diese
Vorschriften zurückgezogen un die grundsätzliche Freiheit ZUT eilnahme

Religionsunterricht wıeder hergestellt. Die rage des staatlıch verord-
Teilnahmezwangs Religionsunterricht ist moraltheolog1-

schen Gesichtspunkten nıcht hne Schwierigkeiten.
Wohl eine Holge davon, eine reichsgesetzliche Regelung des eli-

gıonsunterrichts och nıcht durchgeführt wurde, 1Sst das Ausbleiben der
mehrfach angekündıgten KEınführung des Religionsunterrichts als ordent-
lıches Lehrfach den Berufs- und Fortbildungsschulen. Ge-
rade ın dıeser Beziehung ware das baldıge Ergehen VO:  ; Durchführungs-
vorschrıiıften besonders begrüßen Dieser Wunsch wırd verstärkt da-
UT gerechtfertigt, in der etzten eıt auf kommunaler Seite gelegent-
ıch dıe "Tendenz in Erscheinung trıtt, dıe bisher für den Religionsunterricht

den Berufsschulen gemachten Aufwendungen küurzen der Stre1l-
chen. So sehr die außerst an  nte HFınanzlage der Gemeinden Ver-
staändnis erfordert, bedauerlich ware doch, wWenn unmıiıttelbar VOT der
angekündigten generellen Lösung dieser wichtigen rage och größerem
Umfang eine nachteilige Entwicklung einträte. „„Die rage der Berufs-
schule als Erziehungsschule ist dıe Frage iıhres Religionsunterrichts.‘‘ 3S u of we1ılist gleichen Sinne mıiıt ec darauf hın, daß die Frage des
KReligionsunterrichts der Berufsschule ebenso ange Gegenstand VO
Auseinandersetzungen ist, als diese Schule den Änspruch erhebt, Erzıe-
hungsschule sein Die Berufspädagogik ist se1it langem darum bemüht,
dıie Arbeit der Beru{fsschule ber das Werkmäßige und Fachliche hinaus
vertiefen. Man hat erkannt, daß Berufstüchtigkeit hne Berufsethos nıcht
begründet werden ann. Die Heranbildung eines Berufsethos wıederum

Schloßmacher, Evangelischer Religionsunterricht 172 den Berufsschulen, in
99:  1€ evangelische Pädagogik“ 1930, 157

ü Die Zukunft des beruflichen Bıldungswesens, reuß Ministerialbl. Wiırtschaft
un Arbeit VO I Apriıl 1934, I
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erfordert dıe Hineinstellung der Berufsarbeit und der Berufsaufgabe in
größere relıg1ös-weltanschauliche Zusammenhänge. Giıiese hat iın seiıner
wertvollen Monographie „Religionsunterricht als Pflichtfach der deutschen
Berufs- un! Fortbildungsschule“‘ *° überzeugend un er spezlieller Be-
zugnahme aut den Religionsunterricht herausgearbeıtet, wı1ıe der Fortschritt
1n der Entwicklung der Berufsschule einer grundsätzlıch allgemeınen
Pflichtschule paralle 1et mi1t dem Stärkerwerden der Idee der Berufsschule
als Erziehungsschule. Wer diese berufsschulgeschichtliche Entwicklung
verifolgt, ann nıcht umhın, anzuerkennen, daß die rage des Relig1ions-
unterrichts den Berufs- un Hortbildungsschulen eines der zentralen
Momente in der Gestaltung dieser chular darstellt

Im übrıgen selen A Bezeichnung der heutigen Lage des Religionsunter-
richts och olgende Punkte erwähnt:

Im Zusammenhang miıt der Einführung des S S - S} ist
1n einer nNnza. VO Orten das Bestreben aufgetreten, eine Stunde Relig1i0ns-
unterricht kurzen. Die Schwierigkeit erga sıch aus der vieliac e1in-
tretenden Notwendigkeıt, be1 der Umgestaltung der Stundenpläne Aaus An-
laß des Staatsjugendtages Unterrichtsstunden einzusparen. Die maßgeben-
den Vorschriften des preußıischen Mıiınisterialerlasses VO): Juli 10934

den Religionsunterricht nıcht ausdrucklıich, bezeichnen jedoch eine
Kürzung des wıssenschaftlıchen Unterrichts als unerwunscht un! verbieten
dıe Kürzung VO Deutsch un Geschichte SOWI1E derjenigen HKächer, dıe
durch die Verstärkung des Biologieunterrichts bereits Kürzungen erfahren
en Bei dem Konkurrenzkampf der verschı:edenen Schulfächer die
Abwehr der verschiedenen Stundenkürzungen kam C Ww1e€e gesagt, örtlıch
in einer Anzahl VO HFällen Maßnahmen, dıe den Ausfall einer Stunde
Religionsunterricht vorsahen. Es handelt siıch 1er zweıfellos eine be-
sonders wesentliche rage, dıie 1mM Eiınvernehmen mıiıt den kirc  iıchen Be-
hörden seiıtens der übergeordneten Schulaufsichtsbehörden überprüit WeT-
den duürfte

Erwähnt sSe1 noch, daß be1i der bedeutsamen Neueinrichtung des and-
jah dem ach dem preußıischen Gesetz VO: 209 März 10934 alle VO  >
der Volksschule entlassenen Kinder einberufen werden können, eın elı-
gionsunterricht vorgesehen ist In dem grundlegenden Trla des preußıi-
schen Ministers für Wiıssenschaft, Kunst un Volksbildung VO 13 Juni
1034 ber dıe relig1öse Betreuung LandjJahr el eS:; „Eın besonderer
Religionsunterricht W1€e während der Schulpflichtzeit 1m andjahr,

dem 1Ur schulentlassene er teılnehmen, nıcht statt.‘“ Das andjahr
1st bekanntlich grundsätzlıch interkonfessionell eingerichtet un geleitet.
Die 1n dem genannten ria. 1n gewıssen Grenzen zugelassene relig1öse
Betreuung der Kinder rftfährt VOT em dadurch Erschwerungen, die
Landjahrheime vieliac iın evangelıschen Gegenden lıegen und sehr weıt
VO der nächsten katholisphen Seelsorgsstation entiernt Sind.
1C unerwähnt darf bleıben, daß 1m Freistaat Sachsen, der

1033, 62 Zentralbl. 242
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Nachkriegszeit bekanntlich dıe katholischen Schulbelange standiger Be-
drängni1s S  waren, ım aute der etzten D Jahre eine Anzahl Von Er-
lassen ergıng, welche die Stellung des Religionsunterrichts un der reli-
g1ıösen Übungen in erfreulicher Weise verbesserten.

Wenden WITr uns nu  } der etzten der VO  — uns bezeichneten Fragen
der 1 s 1f G: Für das Privatschulwesen sınd 1mM Laufe der
etzten eıt teıls 1 Zusammenhang mıiıt der Finanznot der öffentlichen
Hand, teıils aber auch als Ausfluß einer weıter verbreıiıteten, der Privat-
schule ungünstıgen Stimmung große Schwierigkeiten entstanden, die siıch
VOT em tür die Finanzgebarung der Anstalten auswiırken. Der Betrieb
einer hochstehenden Privatschule mit qualıifizıerten Lehrkräften ist be-
kanntlıch eın Geschäftsunternehmen, erfiordert vielmehr, W1e auch der
Betrieb gleichartiger öffentlicher Schulen, Zuschüsse. Die Erlangung SOl1-
cher uschüsse aus der öffentlichen and ist 1U  } seıit einiıger eıt IUr die
Privatschulen immer schwieriger geworden. ach den Grundsätzen des für
die Erteilung von Staatsbeihilfen maßgebenden Erlasses VO I9 pri
I902I 1St der Nachweis eines öffentlichen Bedürfnisses für das Bestehen
eines privaten Lyzeums Voraussetzung tür die Gewährung einer Staats-
e1ıhılie Die Anerkennung des Vorliegens eines olchen öffentlichen Be-
dürfinisses wiıird 1U staatlıcherseits zunehmend außerst CENSC ed1ın-
gungen geknüpit. uch dıe en ihre Beıihilfen weıitgehend
eingeschränkt un 1er und ort Sanz vA  en.

Miıt besonderer Deutlichkeit zeıgen sıch dıe für das Privatschulwesen 1n
etzter eıt auftretenden Schwierigkeiten bei der Behandlung dieser An-
stalten anläßlıch der Jüngsten >  C —  C  © F  (& 111l,. Urc die AÄnderungen des
Umsatzsteuergesetzes VO 16 Oktober 10934 drohen Sanz bedeutende Ver-
schlechterungen für dıe Privatschulen un:! Erziehungsanstalten einzutreten.
ährend ach dem bisherigen Umsatzsteuergesetz Beherbergung und
Beköstigung VO' Personen unter I8 Jahren Uurc Erziehungs- und AÄus-
bildungsanstalten umsatzsteuertfrei Wafl, 1St diese Befreiung jetzt tOrt-
gefallen. Ferner öffentliche Schulen und Erziehungsanstalten, dıe
der staatlıchen Aufsicht unterliegen und Zuschüsse aUuUus öffentlichen Mitteln
erhalten, nıcht umsatzsteuerpflichtig. Die Streichung dieser Befreiungs-
vorschriıft ist Wi1e olg begründet worden 1.

‚„„Die Unterhaltung VO  n öffentlichen Schulen und Erziehungsanstalten
gehört den Hoheitsaufgaben des Staates un:! ist insoweit steuerirel.
Eine Befreiung der nıchtöffentlichen Schulen un: Erziehungsanstalten
(d samtlıcher priıvaten chulen ist nıcht erforderlich  .6

ach dem alten Umsatzsteuergesetz gemeinnützige un ohl-
tätıge Unternehmungen der den gemeinnützigen und wohltätigen
Zwecken dıiıenenden msätze VO  } der Umsatzsteuer befreit uch diese
Befreiungsvorschrift ist  © 1ın das eue Gesetz nıcht übernommen, wiederum
mıt der Begründung, eine solche Befreiung se1 mit der Umsatzsteuer als
einer allgemeınen Verbrauchssteuer nıcht vereinbaren. Somit wırd die

Vgl „Deutsche Steuerzeitung“ VO Oktober 1034, 926
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Tätigkeit der gemeinnützigen Anstalten, welche Zwecken des Unterrichts,
der Erziehung un: der caritativen Fürsorge dienen, als eine Angelegenheit
des allgemeinen Verbrauchs un: des allgemeinen wirtschaftlichen erkehrs
betrachtet.

uch das eue Steueranpassungsgesetz VO: 16 Oktober 1034 nthailt
Vorschriften, dıe sıch einzelnen Fall für dıe katholıiıschen prıvaten An-
stalten leicht sehr ungünstig auswirken können. Als gemeinnütziıg werden
ort solche Zwecke definiert, Urc. deren Krfüllung aussc  j1eßlich die
Allgemeinheit gefördert wird. Der Begriff „Allgemeinheit‘“ rfährt nNnun
U, d olgende Umschreibung: „Eın Personenkreis 1st nıcht als Allgemeın-
eıt anzuerkennen, wWenn infolge seiner Abgrenzung ach Oörtlıchen der
beruflichen erkmalen, ach an oder Religionsbekenntnis der ach
mehreren dieser Merkmale die Zahl der Betracht kommenden Personen
dauernd NUur eın sein ann.  o

Die Schwierigkeiten und Sorgen des katholischen Privatschulwesens
werden och vermehrt Urc die angekündıiıgten Maßnahmen der chu 1-
reform. Es wıird zweiıtellos chulwesen tiefgreifenden Umstel-
lungen kommen. on der ückgang der Schülerzahl, W1€e in den etzten
Jahren testzustellen 1st, leitet derartige Umstellungen zwıngend ein. Es
versteht sıch VO  - selbst, daß die öffentliche Schule, die den S1Ee tragenden
öffentlichen Körperschaften in jedem einen starkeren Ruückhalt be-
sıtzt, diesen Wandlungen gegenüber eine estere ellung hat als dıe Privat-
schule, die ganz auft sıch selbst angewliesen ist. Es 1st en, die
Unterrichtsverwaltung. bei ihren Maßnahmen die besondern Bedürfnisse
des Privatschulwesens nıcht verkennen und der großen Bedeutung der Dr1-

katholischen Anstalten echnung tragen wird. Man dartf daran
erinnern, daß 00,26 0/0 er katholischen Schülerinnen 1M eic private ka-
tholısche Schulen besuchen. Auf evangelıscher Seıite gilt Entsprechendes
nNnur für 0,5 der Schülerinnen. emgegenüber steht übrıgens die L atı
sache, daß die öffentlichen höheren Lehranstalten, welche nur gut 1/3 der
katholischen Schülerinnen höherer Lehranstalten beschulen, mehr als dıe
älfte der katholischen Abıturi:entinnen hervorbringen. Es zeıgt sıch hier,
daß das katholıische höhere Privatschulwesen der vielbeklagten 1tu- A e a V aar Vrienteninflation relatıv in wesentlıiıch geringerem Umfang beteiligt 1st als
die öftfentlichen Lehranstalten.

Es ist nur wunschen, daß jetzt mıiıt sicherer and die für die deutsche
Bildung zweckmäßıgen schulretormerıischen Maßnahmen getroffen werden.
otwendig erscheıint jedoch, daß hierbei eine el VO Umständen nıcht
aAaUuUs dem Auge verloren werden, die gerade für den katholıschen Volksteil
VO:  ® wesentlicher Bedeutung siınd. Hıer ist auft die hinzuweısen,
weilche dıe private katholische Schule in der Mädchenbildung spielt; terner
i1st nennen die Bevorzugung des Gymnasıums Urc den atho-
lischen Volksteil SOWIie die ebentalls festzustellende Neigung der atho-
en ZU D  C die übrigens wesentlıiıch mıit dem Anteıl
der katholischen Bevölkerung der Abıiturientenzıtier zusammenhängt.
Ebenso ist als wesentlıch hervorzuheben die Ablehnung der Koeduka-
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tıon Urc die katholische Elternschaft Im übrıgen wırd gerade das PT1-
ate katholische Bıldungswesen ein wertvolles Glied des Schulauf-
baues SC können, enn Arbeitsprinzipien Sind die gleichen WI1Ie dıie
des Staates: Charakterschulung, Wiıllensbildung, Erziehung ZUTrC VOTI-
antwortungsbewußten Persönlichkeit.

Zum SC och CIN1ISEC grundsätzliche Bemerkungen Das Schulrecht
WaTr ‚„Rechtsstaat des EIS  Nne Verfassungsrechts e1in Schmerzens-
kınd weıl CS sıch rechtssystematisch nıcht einordnen 1eß die üblichen
Kategorien Es stand Preußen-Deutschland allezeıt ‚ZUFr. Verfügung‘‘ der
staatlıchen Unterrichtsverwaltung, dıe auf ıhrem Gebiet WeEeIilit treier und
WENISECTI kontrolliert schalten konnte als andere Verwaltungszweige Heute
besteht diese staatsrechtliche Spannung nıcht mehr Denn dem Staat
steht auch das Gesetz Zu Verfügung Er kann ohne CISCNCN
Kechtsprinzipien verstoßen, auch die Schule diesen reffpunkt VeCI-
schiedener Interessenten, WIC Gemeinde Wiırtschaft ern, Kirche, aut
das engste sıch heranzıehen Und der eue taat 1er vorzustoßen
suchen WIrd olg zwıngend aus 5»Ce1iNem Wesen, sSC1iNeEeEI Streben ach
"Total:;tät Eminente Auswirkungen tTur das Schulwesen auch für dıe
Fragen SeiNer weltanschaulichen Gestaltung ergeben sıch schon aus der
nwendung der Grundelemente des Staates, aus Führerprinzip un!:
Gleichschaltung, dıe Schulaufsicht un! Schulverwaltung die ellung
der Schule der Gemeinde autis tieiste beeinflussen

So sehr jedoch d1e fein weltlichen un:! verwaltungsmäßigen Verhältnisse
eintacher un:! übersichtlicher geworden sSelin der CcCue Staat
ennt keinen Pluralismus der Gewalten mehr sehr sSınd die dahınter
lıegenden Fragen dıie gleichen geblieben. Es handelt sıch nıchts anderes
als die ‚CWISC rage, welcher Wirkraum den verschıedenen Erziehungs-
tragern zuzubillıgen 1S5t Daß C1Ne Mehrheit VO  3 Erziehungsträgern g1ibt
1STt unbestreitbar die rage Aufteilung des Erziehungsraumes
auf diese nıcht etwa Ur zwıschen Kırche un: Staat e1nNne Schwierigkeit 1St,

sıch erst JUungst deutlıchst der Problematik VO: Beziehungen WI1C
Berufsschule Berutfsstand kommunale Schulträger, der Staatsjugend

Staatsschule Elternhaus
Das Reichskonkordat stellt großangelegten Ansatz dar, dıie rage

Staat Schule Kırche 1ösen Zur Kndlösung dieser Frage 1S5t die
allseıtıge Erkenntnis erforderlich daß nıcht ANur 5 rechtliche ADb-

geht, sondern C1Ne erzıieherische Arbeitsgemeinschaft, dıe Tag
für Lag Neu gesichert werden muß


